
Ablauf der Referendumsfrist: 4. Juli 1994

#ST# Bundesgesetz
über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht

vom 18. März 1994

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 69lcr der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. Dezember 1993 ' > ,

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 26. März 19312) über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer wird wie folgt geändert:

An, l Sa
Um die Durchführung eines Wegweisungsverfahrens sicherzustellen, kann die
zuständige kantonale Behörde einen Ausländer, der keine Aufenthalts- oder Nicder-
lassungsbewilligung besitzt, während der Vorbereitung des Entscheides über seine
Aufenthaltsberechtigung für höchstens drei Monate in Haft nehmen, wenn er:
a. sich im Asyl- oder Wegweisungsverfahren weigert, seine Identität offenzule-

gen, mehrere Asylgesuche unter verschiedenen Identitäten einreicht oder wie-
derholt einer Vorladung ohne ausreichende Gründe keine Folge leistet;

b. ein nach Artikel 13e ihm zugewiesenes Gebiet verlässt oder ihm verbotenes
Gebiet betritt;

c. eine Einreisespcrre missachtet hat und nicht sofort weggewiesen werden kann;
d. nach einer rechtskräftigen Ausweisung aufgrund von Artikel 10 Absatz l,

Buchstabe a oder b oder nach einer unbedingten Landesverweisung ein Asyl-
gesuch einreicht;

e. Personen ernsthaft bedroht oder an Leib und Leben erheblich gefährdet und
deshalb strafrechtlich verfolgt wird oder verurteilt worden ist.

Art. 13b
1 Wurde ein erstinstanzl icher Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, so kann
die zuständige kantonale Behörde den Ausländer zur Sicherstellung des Vollzugs:
a. in Haft belassen, wenn er sich gestützt auf Artikel 13a bereits in Haft befin-

det;
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b. in Haft nehmen, wenn Gründe nach Artikel 13a Buchstabe b, c oder c vor-
liegen;

c. in Haft nehmen, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass er sich der
Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sein bisheriges Verhalten dar-
auf schliessen lässt, dass er sich behördlichen Anordnungen widersetzt.

2 Die Haft darf höchstens drei Monate dauern; stehen dem Vollzug der Weg- oder
Ausweisung besondere Hindernisse entgegen, so kann die Haft mit Zustimmung
der kantonalen richterlichen Behörde um höchstens sechs Monate verlängert wer-
den.
3 Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind
umgehend zu treffen.

Art. 13c

' Die Haft wird von der Behörde des Kantons angeordnet, welcher für den Vollzug
der Weg- oder Ausweisung zuständig ist.
2 Die Rechtmässigkeit und die Angcmessenheit der Haft sind spätestens nach
96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhand-
lung zu überprüfen.
3 Die richterliche Behörde berücksichtigt bei der Überprüfung des Entscheides über
Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft neben den Haftgründen insbe-
sondere die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person und die Umstände des ,
Haftvollzugs. Die Anordnung einer Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft gegen-
über Kindern und Jugendlichen, die das 15. Altersjahr noch nicht zurückgelegt
haben, ist ausgeschlossen,
4 Der inhaftierte Ausländer kann einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haft-
entlassungsgesuch einreichen. Über das Gesuch hat die richterliche Behörde innert
acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden. Ein
erneutes Gesuch um Haftentlassung kann bei der Haft gemäss Artikel \3a nach
einem und bei der Haft gemäss Artikel I3b nach zwei Monaten gestellt werden.
5 Die Haft wird beendet, wenn:
a. der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Aus-

weisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist;
b. einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird;
c. die inhaftierte Person eine freiheitsentziehende Strafe oder Massnahme antritt.
6 Die zuständige Behörde hat über die Aufenthaltsberechtigung des inhaftierten
Ausländers ohne Verzug zu entscheiden.

Art. 13d
1 Die Kantone sorgen dafür, dass eine vom Verhafteten bezeichnete Person in der
Schweiz benachrichtigt wird. Der Verhaftete kann mit seinem Rechtsvertreter
mündlich und schriftlich verkehren.
2 Die Haft ist in geeigneten Räumlichkeiten zu vollziehen. Die Zusammenlegung
mit Personen in Untersuchungshaft oder im Strafvollzug ist zu vermeiden. Den
Inhaftierten ist soweit möglich geeignete Beschäftigung anzubieten.
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An. 13e
' Die zuständige kantonale Behörde kann einem Ausländer, der keine Aufenthalts-
oder Niederlassungsbewilligung besitzt und der die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung stört oder gefährdet, insbesondere zur Bekämpfung des widerrechtlichen
Betäubungsmittelhandcls, die Auflage machen, ein ihm zugewiesenes Gebiet nicht
zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten.
2 Diese Massnahmen werden von der Behörde des Kantons angeordnet, der für den
Vollzug der Weg- oder Ausweisung zuständig ist. Das Verbot, ein bestimmtes
Gebiet zu betreten, kann auch von der Behörde des Kantons erlassen werden, in
dem dieses Gebiet liegt.
3 Gegen die Anordnung dieser Massnahmen kann bei einer kantonalen richterlichen
Behörde Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde hat keine aufschiebende
Wirkung.

An. 14
1 Die zuständige kantonale Behörde kann einen Ausländer in einen von ihr bezeich-
neten Staat ausschaffen, wenn:
a. er die Frist, die ihm zur Ausreise gesetzt worden ist, verstreichen lässt;
b. seine Weg- oder Ausweisung sofort vollzogen werden kann;
c. er sich nach Artikel I3b in Haft befindet und ein rechtskräftiger Aus- oder

Wegweisungsentscheid vorliegt.
2 Hat der Ausländer die Möglichkeit, rechtmässig in mehrere Staaten auszureisen,
so wird er in das Land seiner Wahl ausgeschafft.
3 Die zuständige kantonale Behörde kann während eines Aus- oder Wegweisungs-
verfahrens einen Ausländer sowie Sachen, die er mitführt, zur Sicherstellung von
Reise- und Identitätspapieren durchsuchen. Die Durchsuchung darf nur von einer
Person gleichen Geschlechts durchgeführt werden.
4 Ist ein erstinstanzlicher Entscheid ergangen, so kann die richterliche Behörde die
Durchsuchung einer Wohnung oder anderer Räume anordnen, wenn der Verdacht
besteht, dass sich ein weg- oder auszuweisender Ausländer darin verborgen hält.

An. I4a Abs. l
1 Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder
nicht zumutbar, so verfügt das Bundesamt für Flüchtlinge die vorläufige Aufnahme.

Art. J4b Abs. l und 2
1 Die vorläufige Aufnahme kann vom Bundesamt für Ausländerfragen, von der
Bundesanwaltschaft und von der kantonalen Fremdenpolizcibehörde beantragt
werden.
2 Die vorläufige Aufnahme ist aufzuheben, wenn der Vollzug zulässig und es dem
Ausländer möglich und zumutbar ist. sich rechtmässig in einen Drittstaat oder in
seinen Heimatstaat oder in das Land zu begeben, in dem er zuletzt wohnte. Sie
erlischt, wenn der Ausländer freiwillig ausreist oder eine Aufenthaltsbewilligung
erhält.
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Art. 14d

Aufgehoben

Art. 14e
1 Der Bund kann den Bau und die Einrichtung kantonaler Haftanstalten, die aus-
schliesslich dem Vollzug der Vorbereitungs- und der Ausschaffungshaft dienen,
ganz oder teilweise finanzieren. Für das Verfahren sind die einschlägigen Bestim-
mungen der Abschnitte 2 und 5-8 des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 '' über
die Leistungen des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug sinngemäss
anwendbar.
2 Der Bund beteiligt sich mit einer Tagespauschale an den Betriebskosten der Kan-
tone für den Vollzug der Vorbereitungs- und der Ausschaffungshaft. Die Pauschale
wird ausgerichtet für:
a. Asylbewerber;
b. Flüchtlinge und Ausländer, deren Inhaftierung im Zusammenhang mit der Auf-

hebung einer vorläufigen Aufnahme steht;
c. Personen, deren Inhaftierung im Zusammenhang mit einer Wegweisungsver-

fügung des Bundesamtes für Flüchtlinge angeordnet wurde;
d. Flüchtlinge, die nach Artikel 44 des Asylgesetzes vom S.Oktober 19792'

ausgewiesen werden.

An. 15 Abs. 4 erster Satz
4 Das Bundesamt für Flüchtlinge ist für Anordnung und Vollzug der vorläufigen
Aufnahme zuständig, soweit dieses Gesetz nicht die Kantone damit beauftragt. ...

Art. 20 Abs. lbis

Aufgehoben

Art. 23a

Wer Massnahmen nach Artikel 13e nicht befolgt, wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahr oder mit Haft bestraft, falls sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder
Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist.

Art. 24 Abs. l erster Satz
1 Die Verfolgung und Beurteilung der Zuwiderhandlungen nach den Artikeln 23
und 23a obliegt den Kantonen. ...
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II

Das Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 " wird wie folgt geändert:

Art. 12b Sachüberschrifi, -Abs. l Bst. b und Abs. 5

Mitwirkungspflicht und Durchsuchung
1 Wer um Asyl ersucht, ist verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzu-
wirken. Er muss insbesondere:
b. bereits in der Empfangsstelle Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben;
5 Ist der Gesuchsteller in einer Empfangsstelle oder Kollektivuntcrkunft unterge-
bracht, so kann die zuständige Behörde ihn sowie Sachen, die er mitführt, zur
Sicherstellung von Reise- und Identitätspapicren sowie von gefährlichen Gegenstän-
den durchsuchen. Der Gesuchsteller darf nur von einer Person gleichen
Geschlechts durchsucht werden.

An. 17a Abs. l Bst. b und d sowie Abs. 2
1 Die Wegweisungsverfügung enthält:
b. die Festsetzung des Zeitpunktes, in dem der Gesuchstellcr schweizerisches

Gebiet verlassen haben muss. Im Falle der Anordnung einer vorläufigen
Aufnahme wird eine Frist im Zeitpunkt der Aufhebung bestimmt;

d. gegebenenfalls die Bezeichnung jener Staaten, in welche der Gesuchsteller
nicht zurückgeführt werden darf;

2 Bei Entscheiden nach Artikel 16 Absätze l und 2 kann der sofortige Vollzug an-
geordnet werden.

Art. 18 Abs. l und 3
1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumut-
bar, so regelt das Bundesamt das Anwcsenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern.
3 Erweist sich der Vollzug trotz Anwendung von Zwangsmitteln als nicht durch-
führbar, so beantragt der Kanton dem Bundesamt die Anordnung einer vorläufigen
Aufnahme.

An. 47 Sachüberschrift, Abs. I , 2 und 2bis

Aufschiebende Wirkung und sofortiger Vollzug
1 Ist die Wegweisung sofort vollziehbar, so kann der Ausländer innert 24 Stunden
ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einreichen. Er ist
auf seine Rechte hinzuweisen,
2 Über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung hat die
zuständige Behörde innert 48 Stunden zu entscheiden.
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2bisDer Beschwerdeführer kann bis zum Entscheid über sein Begehren von der
zuständigen Behörde während maximal 72 Stunden festgehalten werden.

III

Schlussbestirnmungen

Art. l Vollzug
1 Die Kantone erlassen die für den Vollzug dieses Gesetzes notwendigen Einfüh-
rungsbestimmungen.
2 Bis zum Erlass derselben, aber während höchstens zwei Jahren, sind die Kantons-
regierungen befugt, die notwendigen Bestimmungen zu erlassen.

Art. 2 Übergangsbestimmungen

Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängigen Verfahren gilt das
neue Recht. Die Anordnung einer Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft oder
einer Durchsuchung aufgrund von Tatsachen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
eingetreten sind, ist jedoch ausgeschlossen.

Art. 3 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nationalrat, 18. März 1994 Ständcrat, 18. März 1994

Die Präsidentin: Gret Haller Der Präsident: Jagmetti
Der Protokollführer: Anliker Der Sekretär: Lanz

Datum der Veröffentlichung: 5. April 1994°

Ablauf der Referendumsfrist: 4. Juli 1994
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